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Besondere Zustiandigkeitsregelungen
fur die Zentralen Auslanderbehoérden und die
Zentrale Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen
fur Flugabschiebungen

Runderlass des Ministeriums fur Inneres
und Kommunales - 125-39.15.01-16-00 -
vom 18. April 2017

(1) Im Rahmen der Rickflihrung ausreisepflichtiger Auslanderinnen und Auslander in Nordrhein-
Westfalen Ubertragt § 13 Absatz 1 der Verordnung tber Zustandigkeiten im Auslanderwesen vom
13. April 2017 (GV. NRW. S. 387) die Zustandigkeit zur Beschaffung von Passersatzpapieren ge-
nerell auf die Zentralen Auslanderbehdrden.

Die Auslanderbehdrden haben, sofern sich die ausreisepflichtigen Auslanderinnen und Auslan-
der nicht in Abschiebungshaft befinden, die Antrage auf Ausstellung von Passersatzpapieren
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vollstandig ausgefillt und mit den erforderlichen Anlagen an die Zentralen Auslanderbehdérden
zu richten.

Abweichend von § 13 Absatz 2 der Verordnung Uber Zustandigkeiten im Auslanderwesen wird
fir die Passersatzpapier-Beschaffung die in der Anlage wiedergegebene besondere zielstaats-
orientierte Zustandigkeit einzelner Zentraler Auslanderbehdrden bestimmt.

Auch in den Fallen, in denen die Bundespolizei im Rahmen der Amtshilfe fir die in der Anlage
(siehe FuBnote) kenntlich gemachten Staaten die Passersatzpapier-Beschaffung Gibernommen
hat, sind die Antrage auf Ausstellung von Passersatzpapieren an die jeweilige Zentrale Auslan-
derbehdrde zu Ubersenden.

Im laufenden Passersatzpapier-Beschaffungsverfahren bleibt die Zustandigkeit der beantragen-
den Zentralen Auslanderbehorde auch bei Wohnsitzwechsel der Auslanderin oder des Auslan-
ders bestehen.

(2) Flugbuchungen zum Zwecke der Ruckfihrungen auf dem Luftweg werden in Nordrhein-
Westfalen gem. § 13 Absatz 3 der Verordnung liber Zustandigkeiten im Auslanderwesen zentral
Uber die bei der Zentralen Auslanderbehdrde Bielefeld angegliederte Zentrale Stelle des Landes
Nordrhein-Westfalen fir Flugabschiebungen (ZFA) abgewickelt.

Unter Einhaltung aller bilateralen Vereinbarungen und Gepflogenheiten mit dem Herkunftsstaat
und der Beachtung der Bestimmungen des Bundesministeriums des Inneren Uber die Ruckfih-
rung auslandischer Staatsangehdoriger auf dem Luftweg - Best.-Rick Luft - in der jeweils gelten-
den Fassung legt die Zentrale Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen fiir Flugabschiebungen zur
Durchfihrung von Einzel- oder Sammelrickfuhrungen im Benehmen mit der Koordinierungsstel-
le des Bundes fir Riickfiihrungsangelegenheiten im Bundespolizeiprasidium - Referat 25 - und
dessen vertragsgebundenen Reisedienstleisters die naheren Einzelheiten der Rickflihrung, die
Wahl des Fluggerates, das Routing und die Flugdaten fest.

Sie prift das Vorliegen aller erforderlichen Reisedokumente fiir den Zielstaat und den ggf. not-
wendigen Transit durch Drittstaaten und sorgt fir die ggf. erforderliche Sicherheits- und medizi-
nische sowie sonstige Begleitung wahrend des Fluges.

Bei gegebenem Anlass kann die Zentrale Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen fur Flugab-
schiebungen auch einen eigenen Reisedienstleister beauftragen.

Zur Unterstlitzung des Buchungsgeschaftes setzt die Zentrale Stelle des Landes Nordrhein-
Westfalen fur Flugabschiebungen entsprechende Fach-Software ein.

(3) Zum Zwecke eines effektiven und sparsamen Einsatzes von Personal- und Sachmitteln mel-
den die Auslanderbehdérden alle notwendig werdenden Transfers von ausreisepflichtigen Aus-
landerinnen und Auslandern, beispielsweise zu Botschaftsvorfihrungen, bei Haftangelegenhei-
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ten, Ruckfihrungen usw., zentral an die Zentrale Auslanderbehdrde Kéln (Landestransportkoor-
dination).

(4) Dieser Erlass tritt am 10. April 2017 in Kraft und am 31. Dezember 2022 auBer Kraft.

Zeitgleich tritt der Erlass Gber Besondere Zustandigkeitsregelungen fur die Zentralen Auslander-
behdrden und die Zentrale Stelle fur Flugabschiebungen des Landes Nordrhein-Westfalen vom
23. Januar 2017 (MBI. NRW. S. 98) auBer Kraft.

MBI. NRW. 2017 S. 368.
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

4/4


https://recht.nrw.de/system/files/BA/36766-34181-smbl_26_20170418_a_anlage.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Besondere Zuständigkeitsregelungen für die Zentralen Ausländerbehörden und die Zentrale Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen für Flugabschiebungen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 125-39.15.01-16-00 - vom 18. April 2017 
	Anlagen


